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Kreis Lippe 
 
393 Die „Einladung zur Sitzung des Beirates der 
 unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe 
 am 11.10.2023“  
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung, auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen   am 25.09.2023 öffentlich bekannt-
gemacht worden.  Gez. Gedeon, Beiratsvorsitzender 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
394 Der Gewässerausbau „Strukturverbessernde 
 Maßnahmen an der Bega in Dörentrup“ 
 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen am heutigen 26.09.2023 öffentlich 
bekannt gemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
395 öffentliche Zustellung an Frau Ilhiza Akhmetzya-
 nova 
 
Die öffentliche Zustellung eines Rückforderungsbescheides 
an Frau Ilhiza Akhmetzyanova ist gem. § 15 der Hauptsat-
zung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/oeffentliche-zustellungen am 
25.09.2023 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
396 öffentliche Zustellung an Frau Ilhiza Akhmetzya-
 nova 
 
Die öffentliche Zustellung eines Aufhebungs- und Rückfor-
derungsbescheides an Frau Ilhiza Akhmetzyanova ist gem. 
§ 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 20.01.2022 zur Ände-
rung der Hauptsatzung auf der Internetseite des Kreises 
Lippe unter www.kreis-lippe.de/oeffentliche-zustellungen 
am 25.09.2023 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
397 öffentliche Zustellung an Herrn Axel Sauer 
 
Die Erzwingungshaftandrohung mit dem Aktenzeichen 
320.1/03-01/EH für Herrn Axel Sauer ist gem. § 15 der 
Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der 
Hauptsatzung auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/oeffentliche-zustellungen am 
10.10.2023  öffentlich zugestellt worden. 
 
 
Schisanowski 
Fachbereich 300 
Fachgebiet   320.1 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Gemeinde Augustdorf 
 
398 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG des 
 Satzungsbeschlusses der 8. Änderung des 
 Bebauungsplanes Nr. 7.1   
 „Bereich Nelkenstraße“ 
 
 
I. Bekanntmachungstext  
 
Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat in seiner Sitzung am 
26.09.2023 gem. § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für das o.g. Planver-
fahren folgenden Beschluss gefasst:  
 
„1. Über die im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Absatz 
2 (Offenlage) und §4a Absatz 3 (erneute Offenlage) i. V. m. 
§ 4 Absatz 2 BauGB zur 8. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 7.1 „Bereich Nelkenstraße“ vorgebrachten Stellungnah-
men wird, wie in der beigefügten Übersicht (Abwägung) auf-
geführt, beschlossen. 
 
2. Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7.1 „Bereich 
Nelkenstraße“ 
wird gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen 
und die dazugehörige Begründung als Satzungsbegründung 
anerkannt.“ 
 
 
II. Ausfertigungsvermerk 
 
Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer An-
lagen wird zum Zwecke der Veröffentlichung erteilt. Die 
Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Gemeinderates der Gemeinde Augustdorf sowie die Einhal-
tung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens 
wird bestätigt. 
 
 
Augustdorf, den 27.09.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Thomas Katzer 
(Thomas Katzer) 
 
III. Hinweise 
 

1. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 7.1 „Bereich Nelken-
straße“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Kraft. 

 
2. Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7.1 „Be-

reich Nelkenstraße“  liegt mit der Begründung vom 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
auf Dauer im Fachbereich IV - Bauen, Planen und 
Umwelt der Gemeinde Augustdorf, Pivitsheider 
Straße 16, Zimmer 11 und 13 während der Öff-
nungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, Frei-
tag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie Donnerstag  
 
 

 
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit. Auf Verlangen wird über den Inhalt der 
Satzung Auskunft gegeben.  

 
3. Die Unterlagen des Bebauungsplanes können des 

Weitern unter www.augustdorf.de -> Wohnen & 
Umwelt -> Planung und unter www.bauportal.nrw 
eingesehen werden. 

 
4. Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan ein-
tretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen.  

 
 
 
IV. Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 26.09.2023 vom Rat der Gemeinde 
Augustdorf beschlossene 8. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 7.1 „Bereich Nelkenstraße“ wird hiermit gem. § 7 
Abs. 4 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung (SGV.NW. 
2023) in Verbindung mit den Vorschriften der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) i.d.F. vom 26.08.1999 
(SGV.NW. 2023) öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gem. § 7 Abs. 6 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung 
(SGV.NW. 2023) wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bekannt-
machungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis auf § 215 BauGB:  
 
Gem. § 215 BauGB werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-

achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und  

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs  
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unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde Augustdorf unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
Vorstehender Satz gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a beachtlich sind 
 
 
 
Augustdorf, den 27.09.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Thomas Katzer 
(Thomas Katzer) 
 
 
Anlage  
zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7.1 „Bereich Nel-
kenstraße“ 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
399 11. Satzung zur Änderung der Gebührensat-
 zung für die Abwasserbeseitigung, die 
 Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-
 anlagen, die Abfallentsorgung und die Straßen-
 reinigung in der Stadt Bad Salzuflen vom 
 28.09.2023 
 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV 
NRW 1994 S. 666) – in der aktuell gültigen Fassung – und 
der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nord-rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 712) – in der aktuell gültigen 
Fassung – und der §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) – in der aktuell 
gültigen Fassung - und der §§ 39 ff. des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 
25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926) – in der aktuell gültigen 
Fassung – und des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) 
vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114) – in der aktuell gültigen 
Fassung – und des § 10 der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bad 
Salzuflen vom 24.04.1986 – in der aktuell gültigen Fassung 
– und der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Sal-
zuflen vom 27.12.2021 – in der aktuell gültigen Fassung –  
 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung vom 
27.09.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
Artikel 1 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
1.       Grundstücksentwässerung 
1.1.    Schmutzwassergebühr 
1.1.1. bei der Einleitung von ungeklärten Abwässern je m³ 
einschließlich 
           Abwasserabgabe     
        2,46 € 
1.1.2. bei Einleitung von vorgeklärten Abwässern je m³ ein-
schließlich 
           Abwasserabgabe     
        1,23 € 
 
1.3.    Niederschlagswassergebühr 
           für das Einleiten von Niederschlagswasser je m² an-
geschlossene 
           bebaute und befestigte Fläche   
       0,42 € 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende „11. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung für die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die Abfallentsorgung 
und die Straßenreinigung in der Stadt Bad Salzuflen“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche  
 Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
 nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
 worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-über 
 der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
 worden, die den Mangel ergibt. 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen. 
 
 
Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dirk Tolkemitt 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
400 Satzung der Stadt Bad Salzuflen über den 
 Anschluss und die Benutzung der Fernwärme-
 versorgung vom 25.09.2023   
 (Fernwärmesatzung) 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit 
geltenden Fassung, sowie des § 109 Gesetz zur Einsparung 
von Energie und zur Nutzung Energien zur Wärme- und Käl-
teerzeugung in Gebäuden (Gebäude Energie Gesetz GEG), 
in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad 
Salzuflen in seiner Sitzung am 03.05.2023 folgende Satzung 
beschlossen:   
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Bad Salzuflen (Stadt) betreibt durch ihre mittel-
bare 100-prozentige Tochter Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH (Stadtwerke) ein Fernwärmeversorgungsnetz zur 
Versorgung mit Wärme als öffentliche Einrichtung. Die Ver-
antwortung der Stadt als Trägerin der öffentlichen Einrich-
tung bleibt davon unberührt.   
 
(2) Zweck dieser Satzung ist die Senkung des Aus-stoßes 
von Kohlendioxid und die Einsparung von fossilen Energie-
trägern wie Erdgas und Heizöl durch die besonders effizi-
ente Erzeugung von Fernwärme. Ebenso wird der Anteil Er-
neuerbarer Energien zur Erzeugung der Fernwärme sukzes-
sive im Rahmen der Transformation der Fernwärmeversor- 
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gung der Stadtwerke Bad Salzuflen gesteigert. Diese um-
weltfreundliche Art der Wärmeversorgung dient dem Schutz 
der Luft und des Klimas als natürliche Grundlagen des Le-
bens und damit dem wirtschaftlichen und sozialen Wohl der 
Stadt.  
 
(3) Die Fernwärmeversorgungsnetze dienen der Versor-
gung mit Wärme zu Heizzwecken, der Aufbereitung von 
Warmwasser sowie allen sonstigen geeigneten Verwen-
dungszwecken.   
 
(4) Art und Umfang der Nahwärmeversorgungsanlagen, den 
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Erneuerung so-
wie Art und Zustand des Wärmeträgers bestimmt die Stadt-
werke. Wärmeträger für die Versorgungsanlagen ist Heiß-
wasser.  
 

§ 2 Versorgungsgebiet 
 
Die Versorgungsgebiete der Fernwärmeversorgung erge-
ben sich aus dem Lageplan, der als Anlage Bestandteil die-
ser Satzung ist. Der Lageplan liegt bei der Stadt im Fachbe-
reich Stadtentwicklung und Umwelt, Rudolph-Brandes-Alle 
14, 1. Obergeschoss während der Dienststunden zur Ein-
sicht aus und wird über das Internet unter der Adresse 
https://www.stadt-bad-salzuflen.de/stadt-und-rathaus/klima-
umweltschutz/fernwaermesatzung-info bereitgestellt.   
 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer/ jede Eigentümerin eines im Versor-
gungsgebiet nach § 2 liegenden bebauten oder bebaubaren 
Grundstücks, auf dem Wärme für Raumheizung, Warmwas-
ser oder sonstige Niedertemperaturzwecke verbraucht wird, 
ist vorbehaltlich der Einschränkung in § 4 berechtigt zu  
verlangen, dass sein Grundstück an die Fernwärmeversor-
gungsanlagen angeschlossen wird (Anschlussrecht). Das 
Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 
die an eine betriebsfertige öffentliche Fernwärmeleitung an-
geschlossen werden können. Dazu muss die Fernwärmelei-
tung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem 
Grundstück verlaufen.  
 
(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks 
an die Fernwärmeversorgungsanlagen hat jeder Anschluss-
nehmer/ jede Anschluss-nehmerin das Recht, die benötigten 
Wärmemengen zu der für jeden Anschlussnehmer/ jeder 
Anschlussnehmerin besonders festgelegten Wärmeleistung 
zu entnehmen (Benutzungsrecht).   
 

§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
 (1) Ist der Anschluss wegen der besonderen Lage des 
Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden oder sind dafür besondere Maßnahmen oder Auf-
wendungen erforderlich, kann der Anschluss versagt wer-
den. Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller/ die Antragstelle-
rin sich bereit erklärt, neben den Anschlusskosten auch die 
entstehenden Mehrkosten für den Bau und gegebenenfalls 
für den Betrieb zu tragen. In diesem Fall hat er auf Verlan-
gen angemessene Sicherheit zu leisten.   
 
(2) Sind Gründe, die zur Versagung des Anschlusses ge-
führt haben, fortgefallen, ist nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu verfahren.   
 
 

 
§ 5 Anschlusszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer/ jede Eigentümerin eines im Versor-
gungsgebiet liegenden Grundstücks, das durch eine Straße 
(Weg, Platz) erschlossen ist (§ 3 Abs. 1), in der sich eine 
betriebsfertige Fernwärmeleitung befindet, ist verpflichtet, 
sein Grundstück an die Fernwärmeversorgungsanlagen an-
zuschließen, wenn auf dem Grundstück Wärme für Raum-
heizung, Warmwasser oder sonstige Niedertemperaturzwe-
cke verbraucht wird (Anschlusszwang).   
 
(2) Die Stadt gibt öffentlich bekannt, welche Straßen mit be-
triebsfertigen Versorgungsleitungen versehen sind. Mit Ab-
lauf eines Monats nach erfolgter öffentlicher Bekanntgabe 
ist der Anschluss-zwang wirksam.   
 
(3) Werden an öffentlichen Straßen, die noch nicht mit Ver-
sorgungsleitungen ausgestattet sind, aber später damit ver-
sehen werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Ver-
langen der Stadt alle Einrichtungen für einen späteren An-
schluss vorzubereiten. Das Gleiche gilt, wenn bereits beste-
hende Bauten durch An- und Umbau wesentlich geändert 
werden sollen.   
 
(4) Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeerzeugungs-
anlagen für die in § 1 Abs. 3 genannten Zwecke ist nicht ge-
stattet.   
 

§ 6 Benutzungszwang 
 
(1) Der Eigentümer und die obligatorisch Nutzungsberech-
tigten der angeschlossenen Grundstücke sind verpflichtet, 
ihren gesamten Wärmebedarf im Sinne von § 1 Abs. 3 aus 
den Fernwärmeversorgungsnetzen zu entnehmen (Benut-
zungszwang).   
 
(2) Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeerzeugungs-
anlagen für die in § 1 Abs. 3 genannten Zwecke ist nicht ge-
stattet.   
 
§ 7 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs-zwang 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche 
Einrichtung und der Verpflichtung zur Benutzung derselben 
nach §§ 5 und 6 dieser Satzung können Grundstückseigen-
tümer/ Grundstückseigentümerinnen auf Antrag und nach 
Maßgabe dieser Satzung und insbesondere der folgenden 
Ab-sätze vollständig oder teilweise befreit werden.   
 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang gilt 
Grundstückseigentümern/ Grundstückseigentümerinnen als 
erteilt, in deren Gebäuden Wärmeversorgungsanlagen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung   
 
a) vorhanden oder   
b) nachweislich beauftragt sind oder   
c) aufgrund einer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
teilten Genehmigung errichtet werden dürfen.    
 
(3) Die Befreiung nach Absatz 2 erlischt, wenn eine grund-
legende Änderung oder Erneuerung der Wärmeversor-
gungsanlage erfolgt. Eine grundlegende Änderung oder Er-
neuerung ist insbesondere gegeben, wenn   
 
a) ein neuer Kessel erforderlich wäre oder   
b) ein Wechsel der Energieträger erfolgen soll oder   
c) vom Einzelofen auf Zentralheizung umgerüstet wird.   
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 509 
 

 

 
(4) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann auf Antrag erteilt werden, soweit bei der Erzeugung der 
gesamten Wärmeenergie für die in § 1 Absatz 3 genannten 
Zwecke in der Umgebung keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu erwarten sind,   
 
a) bei einem auf einem Grundstück befindlichen Gebäude, 
wenn die Gesamtnennwärmeleistung weniger als 5 kW be-
trägt oder   
b) bei einer emissionsfreien Heizungsanlage (z.B. Solarther-
mieanlagen, elektrisch betriebene Wärmepumpen, Geother-
mie) oder   
c) bei einer auf Basis erneuerbarer Energiequellen betriebe-
nen Verbrennungsanlage (z.B. Biomasse, insbesondere 
Holz), wenn durch geeignete Maßnahmen Feinstaub ver-
mieden wird. Hierbei muss der Anteil der Erneuerbaren 
Energien mindestens die Vorgaben in den §§ 34 ff Gesetz 
zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Energien zur 
Wärme-und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäude Ener-
gie Gesetz GEG) erfüllen und einen höheren Anteil als die 
Fernwärmeversorgung haben. Dies ist im Vorfeld dem Fern-
wärmeversorger gutachterlich nachzuweisen.  
 
(5) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist 
innerhalb eines Monats nach Aufforderung zum Anschluss 
an die Fernwärmeversorgungsanlagen schriftlich bei der 
Stadt zu beantragen und unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen zu begründen.   
 
(6) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
wird widerruflich oder befristet erteilt.   
 
(7) Eine Befreiung kann außerdem bei einer durch den An-
schluss- und Benutzungszwang im Einzelfall vorliegenden 
offenbar nicht beabsichtigenden Härte erteilt werden, wenn 
die Befreiung mit dem öffentlichen Interesse vereinbar ist.   
 
(8) Der Betrieb von Kaminen, Kaminöfen und Kachelöfen, 
die mit Holz beheizt werden und in erster Linie nicht der 
Raumheizung dienen, bleibt auch innerhalb des Versor-
gungsgebietes nach § 2 dieser Satzung gestattet.   
 

§ 8 Kreis der Verpflichteten 
 
Die sich aus dieser Satzung für den Eigentümer/ die Eigen-
tümerin ergebenden Rechte und Pflichten gelten entspre-
chend auch für die dinglich Nutzungsberechtigten. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 9 Begriff des Grundstücks 
 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, sofern auf dieser 
Wärme verbraucht wird.  
 
(2) Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude, so 
können für jedes dieser Gebäude die für Grundstücke maß-
geblichen Vorschriften dieser Satzung angewendet werden. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Stadt.   
 
§ 10 Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlagen und  
Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung 
 

(1) Der Anschluss an das Fernwärmeversorgungsnetz ist 
vom Verpflichteten bei den Stadtwerken (§ 1 Abs. 1) zu be-
antragen. Bei Neubauten ist der Antrag gleichzeitig mit dem 
Antrag auf Baugenehmigung zu stellen.   
 
(2) Mit dem Antrag hat der Verpflichtete alle zur Ermögli-
chung einer Wärmebedarfsrechnung notwendigen Anga-
ben, insbesondere zum Heizenergiebedarf von auf dem 
Grundstück befindlichen Gebäuden, Wohnungen oder sons-
tigen Räumen zu machen.   
 
 
 
 
(3) Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf privatrechtlicher 
Grundlage. Die Bedingungen des Versorgungsverhältnisses 
richten sich nach der Verordnung über allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwär-
meV) vom 20.06.1980 (BGBl I Seite 743) in der jeweils gel-
tenden Fassung, den ergänzenden Bestimmungen für die 
Fernwärmeversorgung der Stadt bzw. des Betreibers bzw. 
nach den allgemeinen Wärmelieferungsverträgen für Indust-
riekunden der Gemeinde und den technischen Anschluss-
bedingungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz.  
 
§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 7 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, in-
dem er    
 
1. eine Wärmeerzeugungsanlage für die in § 1 Abs. 3 ge-
nannten Zwecke   
a) entgegen § 5 Abs. 4 errichtet oder   
b) entgegen § 6 Abs. 2 betreibt soweit eine Befreiung nach 
§ 7 nicht erteilt wurde;   
 
2. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 unvollständige, ungenaue 
oder wissentlich falsche Angaben zum Heizenergiever-
brauch von auf seinem Grundstück befindlichen Gebäuden, 
Wohnungen oder sonstigen Räumen macht.   
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 1.000 Euro geahndet werden.   
 
(3) Die Anwendbarkeit des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen bleibt hiervon un-
berührt.  
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.   
 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 25.09.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Bad Salzuflen, den 25.09.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 

g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

 
h) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Bad Salzuflen, den 25.09.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
401 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.0504V 
 „Bodenbehandlungs- und Kompostierungsan-
 lage“, Ortsteil Grastrup- Hölsen 
 
1. Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
2. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 
Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung vom 21.09.2023 
 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. 
Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den Änderungs-
entwurf gemäß der durchgeführten Abwägung wird zuge-
stimmt. 
 
2. Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr.0504V „Bodenbehandlungs- und Kompostierungsan-
lage“, Ortsteil Grastrup- Hölsen mit der zugehörigen Begrün-
dung in der Fassung vom 18.08.2023 einschließlich Umwelt-
bericht wird zugestimmt. Der Entwurf zur Flächennutzungs-
planänderung ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
für mindestens 30 Tage öffentlich auszulegen. 
 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Bebauungssplan wird 
in der Zeit vom  
 

18.10.2023 bis 17.11.2023 
 
 
 

 
während der Öffnungszeiten 
  
Montag bis Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag    08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt, 1. Oberge-
schoss, Rudolph-Brandes-Allee 14, 32105 Bad Salzuflen, 
durchgeführt.  
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Umwelt-
bericht, sowie die bereits vorliegenden, nach Einschätzung 
der Stadt Bad Salzuflen wesentlichen, umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegen zu jedermanns Einsicht für die Dauer 
des oben genannten Zeitraums öffentlich aus. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass neben der öf-
fentlichen Auslegung im Fachbereich Stadtentwicklung und 
Umwelt sämtliche Unterlagen während der Auslegungsfrist 
auch im Internet unter www.stadt-bad-salzuflen.de/aktuelle-
bauleitplanung sowie unter https://www.bauleitplanung.nrw 
eingesehen werden können. Dort kann auch eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle abgegeben werden. 
Stellungnahmen können beispielsweise schriftlich, per E-
Mail (stadtplanung@bad-salzuflen.de), auf der oben ge-
nannten Internetseite, oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungssplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 0504V 
„Bodenbehandlungs-und Kompostierungsanlage“, Ortsteil 
Grastrup-Hölsen ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Bodenbehandlungs- und Kom-
postierungsanlage“, um eine geplante Betreibserweiterung 
planungsrechtlich vorzubereiten.   
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 0504V erfolgt parallel zur 136. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Bodenbehandlungs- und Kompostierungs-
anlage“; Ortsteil Grastrup-Hölsen.  
 
 
Folgende Arten umweltbezogene Informationen und we-
sentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnah-
men sind verfügbar: 
 
I Begründung und Umweltbericht 
In der Begründung und dem Umweltbericht werden u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie die umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen untersucht und bewertet.  
U.a. werden die Themen Artenschutzrechtliche Prüfung, 
Oberflächengewässer und Grundwasser/Quellenschutz, Alt-
standorte/Altlasten und Vermeidungsmaßnahmen behan-
delt. 
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II Fachgutachten und fachgutachterliche Stellung-
nahmen 
 

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Aussagen 
zur Betroffenheit der von der Planung berührten Ar-
ten (u.a. Brutvögel) und Ausgleichsmaßnahmen 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere 
und Pflanzen 

 
2. Schallgutachten mit Aussagen zum Gewerbe- und 

Verkehrsschall insbesondere betroffene Umwelt-
belange: Mensch 

 
3. Entwässerungsplanung mit Aussagen zur Nieder-

schlags- und Schmutzwasserbeseitigung
 insbesondere betroffene Umweltbelange: Bo-
den, Wasser, Menschen  

 
III Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange aus den Beteiligungen gemäß § 4 
Abs. 1 und Abs. 2 BauGB 
 

1. Stellungnahme von der Bezirksregierung Detmold 
mit Aussagen zum Wasserschutz, insbesondere 
betroffene Umweltbelange: Wasser und Boden 

 
2. Stellungnahme von der Bezirksregierung Arns-

berg- Abt. Bergbau und Energie NRW mit Aussa-
gen zu Bergwerksfeldern und Quellen; insbeson-
dere betroffene Umweltbelange: Boden und Was-
ser  

 
3. Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW 

mit Aussagen zu Wasser- und Heilquellen-schutz, 
Baugrund und Bodenschutz insbesondere betroffe-
ner Umweltbelang: Boden und Wasser 

 
4. Stellungnahme von dem LWL – Archäologie für 

Westfalen mit Aussagen zu Bodendenkmälern ins-
besondere betroffener Umweltbelang: Boden 

 
5. Stellungnahme vom Kreis Lippe mit Aussagen zum 

Naturschutz, Heilquellenschutz und Immissions-
schutz insbesondere betroffene Umweltbelange: 
Landschaft, Boden, Mensch, Tier und Pflanzen 

 
6. Stellungnahme vom Werre- Wasserverband mit 

Aussagen zum Überschwemmungsgebiet insbe-
sondere betroffene Umweltbelange: Wasser und 
Boden 

 
7. Stellungnahme von der Alten Hansestadt Lemgo 

mit Aussagen zum Immissionsschutz insbeson-
dere betroffene Umweltbelange: Mensch 

 
8. Stellungnahme von der Landwirtschaftskammer 

NRW mit Aussagen zur Umweltprüfung insbeson-
dere betroffene Umweltbelange: Boden, Pflanzen 
und Tier 

 
9. Stellungnahme des Lippischen Heimatbundes mit 

Aussagen zum Immissionsschutz, Wasser- und 
Heilquellenschutz und Klimaschutz insbesondere 
betroffener Umweltbelang: Boden, Landschaft, 
Mensch und Wasser 

 
 
 

 
Die zur Anwendung kommenden DIN-Normen und sonsti-
gen Gesetzestexte werden während der Offenlage zur allge-
meinen Einsicht bereitgehalten. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. Für die genauen Abgrenzungen sind die 
in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen 
verbindlich. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
U. Niebuhr 
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Umwelt 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
 
 
402 136. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
 Stadt Bad Salzuflen „Bodenbehandlungs- und 
 Kompostierungsanlage“,  
 Ortsteil Grastrup- Hölsen 
 
1. Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
2. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 515 
 

 

 
Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung vom 21.09.2023 
 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. 
Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den Änderungs-
entwurf gemäß der durchgeführten Abwägung wird zuge-
stimmt. 
 
2. Dem Entwurf der 136. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Bad Salzuflen „Bodenbehandlungs- und 
Kompostierungsanlage“, Ortsteil Grastrup- Hölsen mit der 
zugehörigen Begründung in der Fassung vom 18.08.2023 
einschließlich Umweltbericht wird zugestimmt. Der Entwurf 
zur Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) für mindestens 30 Tage öffentlich 
auszulegen. 
 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Flächennutzungsplan 
wird in der Zeit vom  
 

18.10.2023 bis 17.11.2023 
 
während der Öffnungszeiten 
  
Montag bis Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag    08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt, 1. Oberge-
schoss, Rudolph-Brandes-Allee 14, 32105 Bad Salzuflen, 
durchgeführt.  
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Umwelt-
bericht, sowie die bereits vorliegenden, nach Einschätzung 
der Stadt Bad Salzuflen wesentlichen, umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegen zu jedermanns Einsicht für die Dauer 
des oben genannten Zeitraums öffentlich aus. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass neben der öf-
fentlichen Auslegung im Fachbereich Stadtentwicklung und 
Umwelt sämtliche Unterlagen während der Auslegungsfrist 
auch im Internet unter www.stadt-bad-salzuflen.de/aktuelle-
bauleitplanung sowie unter https://www.bauleitplanung.nrw 
eingesehen werden können. Dort kann auch eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle abgegeben werden. 
Stellungnahmen können beispielsweise schriftlich, per E-
Mail (stadtplanung@bad-salzuflen.de), auf der oben ge-
nannten Internetseite, oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungssplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Ziel der 136. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Bad Salzuflen „Bodenbehandlungs-und Kompostie-
rungsanlage“, Ortsteil Grastrup-Hölsen ist die Änderung der 
Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft in die Dar-
stellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Bodenbehandlungs- und Kompostierungsanlage“. Die Än-
derung ist erforderlich, um eine geplante Betriebserweite-
rung planungsrechtlich vorzubereiten.  
 
 

 
Die 136. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt pa-
rallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 0504 V „Bodenbehandlungs- und Kompostie-
rungsanlage“ im Ortsteil Grastrup-Hölsen.  
 
 
Folgende Arten umweltbezogene Informationen und we-
sentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnah-
men sind verfügbar: 
 
I Begründung und Umweltbericht 
In der Begründung und dem Umweltbericht werden u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie die umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen untersucht und bewertet.  
U.a. werden die Themen Artenschutzrechtliche Prüfung, 
Oberflächengewässer und Grundwasser/Quellenschutz, Alt-
standorte/Altlasten und Vermeidungsmaßnahmen behan-
delt. 
 
II Fachgutachten und fachgutachterliche Stellung-
nahmen 

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Aussagen 
zur Betroffenheit der von der Planung berührten Ar-
ten (u.a. Brutvögel) und Ausgleichsmaßnahmen 

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere 
 und Pflanzen 
 

2. Schallgutachten mit Aussagen zum Gewerbe- und 
Verkehrsschall 

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Mensch 
 

3. Entwässerungsplanung mit Aussagen zur Nieder-
schlags- und Schmutzwasserbeseitigung 

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Boden, 
 Wasser, Menschen  
 
III Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange aus den Beteiligungen gemäß § 4 
Abs. 1 und Abs. 2 BauGB 
 

1. Stellungnahme von der Bezirksregierung Detmold 
mit Aussagen zum Heilquellenschutzgebiet 

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser 
 und Boden 
 

2. Stellungnahme von der Bezirksregierung Arns-
berg- Abt. Bergbau und Energie NRW mit Aussa-
gen zu Bergwerksfeldern und Quellen; 

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Boden 
 und Wasser  
 

3. Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW 
mit Aussagen zu Wasser- und Heilquellenschutz, 
Baugrund und Bodenschutz 

 insbesondere betroffener Umweltbelang: Boden 
 und Wasser 
 

4. Stellungnahme von dem LWL – Archäologie für 
Westfalen mit Aussagen zu Bodendenkmälern  

 insbesondere betroffener Umweltbelang: Boden 
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5. Stellungnahme vom Kreis Lippe mit Aussagen zum 

Landschaftsplan  
 insbesondere betroffene Umweltbelange: 
 Landschaft, Boden und Pflanzen 
 

6. Stellungnahme vom Werre- Wasserverband mit 
Aussagen zum Überschwemungsgebiet  

 insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser 
 und Boden 
 
Die zur Anwendung kommenden DIN-Normen und sonsti-
gen Gesetzestexte werden während der Offenlage zur allge-
meinen Einsicht bereitgehalten. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. Für die genauen Abgrenzungen sind die 
in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen 
verbindlich. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
U. Niebuhr 
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Umwelt 
 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
403 138. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
 Stadt Bad Salzuflen, Bereich: „Werler Feld“, 
 Ortsteil Werl-Aspe 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung vom 21.09.2023 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Die Durchführung der 138. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Bad Salzuflen, Bereich „Werler Feld“, Orts-
teil Werl-Aspe wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen. 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durch-
geführt.  
Der Geltungsbereich der Änderung geht aus dem zu diesem 
Beschluss gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wird in „einfacher Form“ - Planaushang für die Dauer 
von mindestens 30 Tagen - beschlossen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neu-
gestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

18.10.2023 bis 17.11.2023 
 
während der Öffnungszeiten 
  
Montag bis Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag    08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich 6 Stadtentwicklung und Umwelt, Rudolph-
Brandes-Allee 14, 32105 Bad Salzuflen, 1. Obergeschoss 
durchgeführt. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der Vorentwurf 
der Flächennutzungsplanänderung auch im Internet unter 
www.stadt-bad-salzuflen.de/aktuelle-bauleitplanung einge-
sehen werden kann. Dort kann auch eine Stellungnahme ab-
gegeben werden. Zusätzlich können die Unterlagen unter 
www.bauleitplanung.nrw eingesehen werden. 
Die 138. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im 
klassischen Verfahren mit Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, in der die Belange des Um-
weltschutzes ermittelt und bewertet werden. Die Umweltbe-
lange werden zur öffentliche Auslegung ermittelt und ein 
Umweltbericht erstellt.  
Ziel der Planung: 
Ziel der Aufstellung der 138. Änderung des Flächenenut-
zungsplanes für den Bereich „Werler Feld“ ist es, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Gewerbegebiet 
zu schaffen. Durch das Gewerbegebiet wird die Ansiedlung 
neuer Betriebe gefördert und ansässigen und regionalen 
Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten geboten. 
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Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. Für die genauen Abgrenzungen sind die 
in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen 
verbindlich. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
U. Niebuhr 
 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
 
 
404 Bebauungsplan Nr. 1024/I "Gewerbegebiet 
 Werler Feld", Ortsteil Werl-Aspe 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung vom 21.09.2023 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1024/I "Werler 
Feld", Ortsteil Werl-Aspe wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) beschlossen. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird 
eine Umweltprüfung durchgeführt. Der Geltungsbereich 
geht aus dem zu diesem Beschluss gehörenden Übersichts-
plan hervor. 
 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wird in „einfacher Form“ 
- Planaushang für die Dauer von mindestens 30 Tagen - be-
schlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neu-
gestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 
18.10.2023 bis 17.11.2023 
 
während der Öffnungszeiten 
  
Montag bis Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag    08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich 6 Stadtentwicklung und Umwelt, Rudolph-
Brandes-Allee 14, 32105 Bad Salzuflen, 1. Obergeschoss 
durchgeführt. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplan-Vorentwurf auch im Internet unter www.stadt-bad-
salzuflen.de/aktuelle-bauleitplanung eingesehen werden 
kann. Dort kann auch eine Stellungnahme abgegeben wer-
den. Zusätzlich können die Unterlagen unter www.bauleit-
planung.nrw eingesehen werden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im klassischen 
Verfahren mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, in der die Belange des Umweltschutzes er-
mittelt und bewertet werden. Die Umweltbelange werden zur 
öffentliche Auslegung ermittelt und ein Umwelt-bericht er-
stellt.  
 
Ziel der Planung: 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1024/I „Ge-
werbegebiet Werler Feld“ ist es, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für Gewerbegebiet zu schaffen. Durch das 
Gewerbegebiet wird die Ansiedlung neuer Betriebe geför-
dert und ansässigen und regionalen Unternehmen Erweite-
rungsmöglichkeiten geboten. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigeügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. Für die genauen Abgrenzungen sind die 
in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen 
verbindlich.  
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Ulrike Niebuhr 
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Umwelt 
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Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
 
 
405 Bebauungsplan Nr. 0723 "Gewerbegebiet 
 Leopoldshöher Straße", Ortsteil Lockhausen 
 - Satzungsbeschluss - 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am 
27.09.2023 folgenden Satzungsbeschluss gefasst:  
 
Satzungsbeschluss 
Der Bebauungsplan Nr. 0723 "Gewerbegebiet Leopoldshö-
her Straße", Ortsteil Lockhausen, in der Fassung vom 
28.08.2023 wird gemäß §§ 2 und 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung be-
schlossen. Die zugehörige Begründung einschließlich Um-
weltbericht in der Fassung vom 28.08.2023 wird ebenfalls 
beschlossen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 0723 „Gewerbegebiet Leopoldshöher Straße“, 
Ortsteil Lockhausen sind aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
0723 „Leopoldshöher Straße“, Ortsteil Lockhausen in Kraft. 
 
 
 

 
Der Bebauungsplan Nr. 0723 „Leopoldshöher Straße“, Orts-
teil Lockhausen wird mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht und der zusammenfassenden Erklärung gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB im Fachbereich 6 Stadtentwick-
lung und Umwelt der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-
Brandes-Allee 14, 1. Obergeschoss, während der allge-
meinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Zusätzlich kann der als Satzung beschlossene Bebauungs-
plan mit der Begründung, einschließlich des zugehörigen 
Umweltberichts und der zusammenfassenden Erklärung auf 
der Internetseite der Stadt Bad Salzuflen (www.bad-salzuf-
len.de/rechtskraeftige-bebauungsplaene) sowie unter 
www.bauleitplanung.nrw eingesehen werden. 
 
Hinweise 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 
BauGB 

 a. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3  
  BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
  zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
  ten, 
 
 b. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 
  2 beachtliche Verletzung der Vorschriften  
  über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
  des Flächennutzungsplans und 
 
 c. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
  Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dabei 
darzulegen.  
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädi-
gung verlangen, wenn die in den §§ 39 – 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in §§ 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird.  

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewie-

sen, dass die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  
  oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
  wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
  öffentlich bekannt gemacht worden, 
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 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe- 
  schluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegen-
  über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
  verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Bad Salzuflen, den   02.10.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Dirk Tolkemitt 
 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
406 1. Änderung der Rechtsverordnung über die 
 Bildung von Schuleinzugsbereichen der öffent-
 lichen Grundschulen der Stadt Bad Salzuflen 
 vom 24. Mai 2019 
 
Auf Grund des § 84 Abs. 1 Schulgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 15. Februar  
2002 (GV. NRW. S. 102) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit den §§ 7 und 41  
Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. 1994 S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen in 
 

 
seiner Sitzung am 22. Mai 2019 die nachfolgende Rechts-
verordnung beschlossen; 
§1 
Für jede öffentliche Grundschule, deren Träger die Stadt 
Bad Salzuflen ist, wird ein räumlich abgegrenztes Gebiet als 
Schuleinzugsbereich gebildet. 
§2 
Die räumliche Abgrenzung der Schuleinzugsbereiche der in 
§ 1 genannten Schulen ergibt sich aus dem dieser Rechts-
verordnung als deren Bestandteil beigefügten „Verzeichnis 
über die Abgrenzung der Schuleinzugsbereiche für die öf-
fentlichen Grundschulen der Stadt Bad Salzuflen“. 
§3 
Sofern Straßennamen geändert werden, treten die neuen 
Straßenbezeichnungen nach Ihrer Bekanntmachung an die 
Stelle der bisherigen Straßennamen. 
§4 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.08.2024 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt  
Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 
 
 
 
Anlage zu § 2 der Rechtsverordnung vom 24. Mai 2019 
 
Die Gebiete der Schuleinzugsbereiche sind wie folgt abge-
grenzt: 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Ahornstraße 
 
Südlicher Teil des Ortsteils Salzuflen; Begrenzung im Nord-
westen durch die zum Schuleinzugsbereich der Grund-
schule Elkenbreder Weg gehörenden Straßen Weder 
Straße, Brüderstraße und Parkstraße bzw. Kurpark; Abgren-
zung im Nordosten gegenüber dem Schuleinzugsbereich 
der Grundschule Wüsten durch die zum Bezirk der Grund-
schule Ahornstraße gehörenden Straßen Bleichstraße, 
Wenkenstraße (bis einschl. Hausnummern 38/49), Wald-
straße (bis Beetstraße), Asenburgstraße, Unter den Buchen. 
Aus dem Ortsteil Schötmar der nordöstlich der Wasserfuhr 
gelegene Bereich der Walhallastraße sowie die Straßen 
Bergstraße, Grünstraße, Asenberger Heide, Am Asenberg, 
Tiefer Grund. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Elkenbreder Weg 
 
Westlicher Teil des Ortsteils Salzuflen zwischen Stadt-
grenze und folgender östlicher Begrenzung: 
Linie Salze/Kurpark sowie die zum Schuleinzugsbereich die-
ser Schule gehörenden Straßen Parkstraße, Brüderstraße, 
Weder Straße. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Schötmar Kirchplatz 
 
Aus dem Ortsteil Schötmar das Gebiet zwischen B239 und 
der Linie Lagesche Straße/Schloßstraße (Schloßstraße nur 
die ungeraden Hausnummern) sowie die Siedlung Katten-
brink/Lindemannsheide und das Industriegebiet zwischen 
B239 und Werre und beide Seiten der Ostwestfalenstraße.  
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Aus dem Ortsteil Werl-Aspe das Wohngebiet Knon, Grüner 
Sand, und zwar bis an die Linie B 239/Einmündung Loh-
heide - Zufluss der Bega in die Werre heranreichend. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Holzhausen 
Ortsteil Holzhausen 
 
Ortsteile Retzen (ohne Wohnplatz Bergkirchen), Papenhau-
sen und der komplette Ortsteil Grastrup-Hölsen, außer Kat-
tenbrink/Lindemannsheide. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Schötmar Wasser-
fuhr 
 
Ortsteil Schötmar, soweit nicht den Schuleinzugsbereichen 
der Grundschulen Ahörnstraße, Schötmar Kirchplatz und 
Knetterheide zugeordnet. Ortsteil Ehrsen-Breden, ausge-
nommen die Häuser des Wohnplatzes Höllenstein (Schu-
leinzugsbereich der Grundschule Wüsten). 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Lockhausen 
 
Ortsteile Biemsen-Ahmsen und Lockhausen 
Aus dem Ortsteil Werl-Aspe den Wohnplatz Werl beiderseits 
der B 239 einschl. der in diesem Ortsmittelpunkt gelegenen 
Häuser des Mühlenbrinkes; eine Abgrenzung gegenüber 
dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar Kirch-
platz bildet die Linie B 239/Einmündung Lohheide - Zufluss 
der Bega in die Werre. Die Wohnplätze Kriegerheide/Ellern-
brede, Bexterlau/Steinheide und die südlich der Ostwestfa-
lenstraße liegenden Wohnplätze des Ortsteils Wülfer-Bex-
ten sind vollständig dem Schuleinzugsbereich der Grund-
schule Lockhausen zugeordnet. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Knetterheide 
 
Ortsteil Werl-Aspe und Wülfer-Bexten, soweit nicht den 
Schuleinzugsbereichen Schötmar 
Kirchplatz (Knon/Grüner Sand) oder Lockhausen (Werl 
Dorf/Kriegerheide/Bexterlau/Wohnplätze Ortsteil Wülfer-
Bexten südlich der Ostwestfalenstraße) zugeordnet. Be-
grenzung im Nordosten = B 239 von Einmündung Lohheide 
bis Werrebrücke (Feuerwache); Begrenzung im Südosten = 
Werre von B 239 (Feuerwache) bis zur Feuerwache. Die so 
miterfassten Gebiete des Ortsteiles Schötmar werden die-
sem Schuleinzugsbereich zugeordnet. 
 
Stadt. Gemeinschaftsgrundschule Wüsten 
 
Ortsteil Wüsten, die zum Wohnplatz Höllenstein gehörenden 
Häuser aus dem Ortsteil Ehrsen-Breden sowie Wohnplatz 
Bergkirchen. Östliches Wohngebiet des Ortsteiles Salzuflen, 
soweit nicht dem Schuleinzugsbereich der Grundschule 
Ahornstraße zugeordnet; Wohnplatz Schwaghof.  
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Ich bestätige, dass der Wortlaut des papiergebundenen Do-
kuments der Rechtsverordnung und ihrer beigefügten An-
lage mit den Ratsbeschlüssen übereinstimmen. Es ist nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung-NRW) verfahren worden. Die vorste-
hende Rechtsverordnung und die vorstehende Anlage zur 
Rechtsverordnung werden hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 

 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) sie Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen.“  
 
Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
407 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
 für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen 
 vom 02. Oktober 2023 
 
 
Aufgrund § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) in 
Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 
712/SGV NW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.04.2023 (GV. NRW. S. 233) und § 6 der Satzung für die 
Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 11.05.2021 hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 
27.09.2023 folgende Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung für die Musikschule beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule 

 
1. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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§ 2 Höhe der Gebühren 
 
(1) Es werden folgende Gebühren erhoben 
 

* Wenn die Vermietung von Instrumenten der gesetzlichen 
Umsatzsteuer unterliegt, wird die Steuer durch die Musik-
schule zusätzlich zur Instrumentenmiete nach Buchstabe e) 
erhoben. In diesen Fällen wird die Umsatzsteuer separat 
ausgewiesen  
 
2. § 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft und am 
31.12.2026 außer Kraft. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann 
gegen Satzungen, sonstige orts-rechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Bad Salzuflen, den 02. Oktober 2023 
 
 
Dirk Tolkemitt 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
408 3. Änderungssatzung zur Satzung für die 
 Durchführung von Bürgerentscheiden vom  
 2. Oktober 2023 
 
Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Ab-satz 1 Satz 
2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13.4.2022 (GV.NRW, S. 490) und § 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Bürgerentscheids vom 10. Juli 2004 
(GV.NRW., S. 383) zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30.6.2020 (GV.NRW, S. 702) hat der Rat der Stadt Bad Sal-
zuflen am 27.09.2023 folgende Änderungssatzung zur Sat-
zung zur Durchführung von Bürgerentscheiden beschlos-
sen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung für die Durchführung von Bür-

gerentscheiden 
 
1. § 3 erhält folgende Fassung: 
§ 3 – STIMMBEZIRKE 
 
(1) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin teilt das 
 Abstimmungsgebiet in Stimmbezirke ein. 
 
(2) Er/Sie hat jeweils mindestens ein Abstimmungslo-
 kal in den Ortsteilen 
 - Biemsen-Ahmsen, 
 - Ehrsen-Breden, 
 - Holzhausen, 
 - Lockhausen, 
 - Retzen, 
 - Schötmar 
 - Werl-Aspe, 
 - Wülfer-Bexten und 
 - Wüsten 
 einzurichten. 
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(3) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin hat in dem 
 Ortsteil Salzuflen mindestens 2 Abstimmungslo-
 kale einzurichten. 
 
2. § 4 erhält folgende Fassung: 
§ 4 - ABSTIMMBERECHTIGUNG 
Von der Abstimmberechtigung ausgeschlossen ist, wer in-
folge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das 
Wahlrecht nicht besitzt. 
 
 
3. § 6 erhält folgende Fassung: 
§ 6 - ABSTIMMUNGSVERZEICHNIS 

(1) In jedem Stimmbezirk wird ein Abstimmungsver-
zeichnis geführt. In das Abstimmungsverzeichnis 
werden alle Personen eingetragen, bei denen am 
42. Tage vor dem Bürgerentscheid (Stichtag) fest-
steht, dass sie abstimmberechtigt und nicht von der 
Abstimmung ausgeschlossen sind. Von Amts we-
gen in das Abstimmungsverzeichnis einzutragen 
sind auch die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag 
vor dem Bürgerentscheid zugezogenen und bei der 
Meldebehörde gemeldeten Wahlberechtigten. 

 
4. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
§ 8 – ABSTIMMUNGS-HEFT/INFORMATIONSBLATT 

(1) Das Abstimmungsheft enthält die Überschrift Ab-
stimmungsheft/Informationsblatt der Stadt Bad Sal-
zuflen zum Bürgerentscheid und den Text der zu 
entscheidenden Frage sowie Tag und Uhrzeit, zu 
denen die Abstimmungslokale für die Stimmab-
gabe geöffnet sind und bis zu denen der Stimmbrief 
beim Bürgermeister/bei der Bürgermeisterin einge-
gangen sein muss. Im Falle eines Stichentscheids 
enthält das Abstimmungsheft die Texte der zu ent-
scheidenden Fragen sowie den der Stichfrage. 

 
5. § 8 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 
3 (neu).  Die Stellungnahme des Bürger-meisters/der 
Bürgermeisterin. 
Die folgenden Punkte werden zu 4. – 6. 
 
6. § 17 erhält folgende Fassung: 
§ 17 - ENTSPRECHENDE ANWENDUNG DER KOMMU-
NALWAHLORDNUNG 
Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 
31.08.1993 (GV. NRW., S. 592, ber. S. 567), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 05.05.2020 (GV.NRW, S. 312d) fin-
den entsprechende Anwendung: §§ 4, 7 bis 11, 12, 13 bis 
18, 19, 20 bis 22, 32 Abs. 6, 33 bis 60, 81 bis 83.  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die 3. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Satzung für die 
Durchführung von Bürgerentscheiden wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Bad Salzuflen, den 02.10.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
409 Widmung der Erschließungsanlage „Danziger 
 Straße“ nach dem Straßen- und Wegegesetz 
 NRW 
I. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) wird die im Eigen-
tum der Stadt Bad Salzuflen stehende Verkehrsfläche „Dan-
ziger Straße“ (Gemarkung Bad Salzuflen, Flur 24, Flurstü-
cke 714 und 2507) mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet. 
Die Straße wird nach ihrer Verkehrsbedeutung als Gemein-
destraße, Anliegerstraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG 
NRW, eingestuft.  
Die Widmung bezieht sich auf den im Lageplan kreuzschraf-
fierten Bereich; der Lageplan ist Bestandteil dieser Wid-
mungsverfügung. 
Baulastträger dieser Straße ist die Stadt Bad Salzuflen. 
II. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8 in 32423 Minden, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) eingereicht werden. Es muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rah-
menbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach nähe-
rer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
- ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
Bad Salzuflen, den 28.09.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
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Der Bürgermeister 
 
 
Dirk Tolkemitt 
Anlage: Lageplan 
 

 
 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Stadt Detmold 
 
410 öffentliche Zustellung an Herrn Mustafa 
 Köroglu 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Mustafa Köroglu, geboren am 07.06.1986, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes werden hiermit mehrere Mittei-
lungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 
27.09.2023 öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustel-
lung nicht möglich ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 27.09.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-
02-UVG-201018/201020/202168/202320) können vom 
Empfangsberechtigen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, 
Sport in 32756 Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Danach können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG 
NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Derksen 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
411 öffentliche Zustellung an Herrn Nermin Januzi 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz 
-LZG NRW- vom 07.03.2006 
 
 
Herrn Nermin Januzi, geboren am 12.09.1989 wird hiermit 
eine Mitteilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 
28.09.2023 öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustel-
lung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 28.09.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-99-
UVG-204345/204356/204347) kann vom Empfangsberech-
tigen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 
Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach  

 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Weber 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
412 SATZUNG über die Verlängerung der  
 Anordnung einer Veränderungssperre für den 
 Bereich des in Aufstellung befindlichen 
 Bebauungsplanes 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“  
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar- 
  straße, Lange Straße, Bahnlinie   
  Herford-Altenbeken 
 
vom 25.09.2023 
 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. Nr. 176) geändert wor-
den ist, i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), die 
zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2023 (GV NRW 
S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold 
in seiner Sitzung am 21.09.2023 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

Einziger Paragraph 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre vom 
27.09.2022 (Kr.Bl.Lippe Nr. 358) für den Bereich des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplanes 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“  
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemarstraße, 
  Lange Straße, Bahnlinie Herford-Altenbeken 
 
wird gem. § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr verlängert. 
 
Die Veränderungssperre tritt am 10.10.2025 außer Kraft, 
wenn sie nicht vorher nochmals verlängert wird. Sie tritt auf 
jeden Fall mit Rechtskraft des o. g. Bebauungsplanes außer 
Kraft. 
Bekanntmachungsanordnung 
Gemäß § 16 Baugesetzbuch (BauGB) wird die vorstehende 
Satzung über die Verlängerung der Anordnung einer Verän-
derungssperre für den Bereich des in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplans 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“  
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar- 
  straße, Lange Straße,    
  Bahnlinie Herford-Altenbeken 
 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des von der Veränderungssperre betroffe-
nen Gebietes sind aus dem in dieser Bekanntmachung ab-
gedruckten Lageplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die Grenzeinzeichnung im 
Flurkartenauszug verbindlich.  
 
Die Satzung mit dem Flurkartenauszug wird vom Tage der 
Bekanntmachung an bei der Stadt Detmold, Fachbereich 
Stadtentwicklung, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, 1. 
Etage, Hintergebäude, zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. 
 
Hinweise 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die form- und fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- u. Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt; 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden; 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 25.09.2023 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
 
 
413 öffentliche Zustellung an Herrn Jakub Stoinski 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Jakub Stoinski, geboren am 01.01.1978, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 23.08.2023 öffent-
lich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich 
ist. 
 
Das Schriftstück (vom 23.08.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-11-
UVG-204333) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Meier 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
414 öffentliche Zustellung an Herrn Michael Claus 
 Schlauch 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz 
-LZG NRW- vom 07.03.2006 
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Herrn Michael Claus Schlauch, geboren am 21.07.1978, 
zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mit-
teilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 02.10.2023 
öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht 
möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 02.10.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-06-
UVG-201070) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Hagel 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
415 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhöfen 
 der Stadt Detmold 
 
1) Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: 
 
Alter Friedhof 
Abt. E, Nr. 112 Edith Borek + Amanda + Heinz Höppner 
Abt. F, Nr. 425 – 426 Friederich und Hildegard Willmann 
 
Friedhof Hiddesen 
Abt. B, Nr. 156 A-B Karl und Johanne Dannenberg 
Abt. C – U, Nr. 190 A-D Käthe und Erwin Baumann 
Abt. C – U, Nr. 204 A-D Wilhelm und Louise Beintmann 
 
Friedhof Berlebeck 
Abt. B, Nr. 128 A-B Hans-Georg + Lilli Waterkotte 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. F, Nr. 438-439 Josip und Ana Grebenar 
Abt. H, Nr. 13-15 Erich und Melitta Riedel 
 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.10.2023 den 
Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Detmold, Georgstraße 10, 
32756 Detmold stellt, werden die Grabstätten von Amtswe-
gen abgeräumt und eingeebnet. 
 
2) Ungepflegte Grabstätten oder keine Angehörigen: 
 
Alter Friedhof 
Abt. B, Nr. 17 Friedrich Hanke 
 
Friedhof Bentrup 
Abt. E – U1, Nr. 7 Alfred Kronberg 
 
Friedhof Jerxen-Orbke 
Abt. B, Nr. 90 D Ursula Mehring 
 
 

 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. B, Nr. 39 H-I Eugen, Anna, Annedore Purschke 
 
Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 31.10.2023 in 
ordnungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die 
Nutzungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der 
Pflegeverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
31.10.2023 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese 
Gegenstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 05.10.2023 
 
Stadt Detmold 
 
 
Der Bürgermeister 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Stadt Horn-Bad Meinberg  
 
416 Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen die 
 Datenübermittlung aus  dem Melderegister (§ 
 36 und § 50 Bundesmeldegesetz -BMG) 
 
 
I. Datenübermittlung an andere öffentlich-rechtliche Re-
ligionsgesellschaften  
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen fol-
gende Daten übermitteln: Vor- und Familienname, Geburts-
datum und Geburtsort, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, 
derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG 
und Sterbedatum (§ 42 Abs. 2 BMG). Familienangehörige 
sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder 
und die Eltern von minderjährigen Kindern. Betroffene Per-
sonen haben das Recht, der Übermittlung  ihrer Daten zu 
widersprechen. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden. 
(§ 42 Abs. 3 BMG) 
 
 
II.   Datenübermittlung an politische Parteien  
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die 
in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten (Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften) 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für de-
ren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.  
(§ 50 Abs. 1 BMG) 
 
 
III.   Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen  
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über 
1. Familienname,  
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
Eine Veröffentlichung der Jubiläumsdaten durch die Presse 
und den Rundfunk kann auch eine Verbreitung über das In-
ternet zur Folge haben. 
(§ 50 Abs. 2 BMG)  
 
 
IV.   Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
Für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeich-
nisse in Buchform) darf die Meldebehörde zu allen Einwoh-
nern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über 
deren Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften, erteilen.  
(§ 50 Abs. 3 BMG) 
 
 
 
V. Datenübermittlung an das Bundesamt für das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr 
(§ 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes) 

 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über 
Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit , die im nächsten  Jahr volljährig werden, über-
mittelt werden: Familienname, Vornamen und gegenwärtige 
Anschrift. 
 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 58 c Abs. 1 SG steht den Betroffenen ab der Voll-
endung des 15. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht 
der Einwilligung oder Genehmigung von Personen, die zu 
ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind.  
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I bis V genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen (§ 36 Abs. 2, § 42 Abs. 
3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG). 
 
 
 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
 
Der Widerspruch gegen die vorgenannten Datenübermitt-
lungen ist an den Bürgermeister, Fachbereich 2 -Bildung, 
Ordnung und Soziales-, Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad 
Meinberg, zu richten oder direkt beim Bürgerservice der 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 32805 Horn-Bad 
Meinberg einzulegen.  
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 6 Monate vor einer Wahl, ca. 10 Monate vor Her-
ausgabe eines Adressbuches) erteilt werden dürfen.  
 
Der Widerspruch bleibt bis auf Widerruf gültig.  
 
 
Horn-Bad Meinberg, den 4. Oktober 2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Krüger 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
417 6. Änderung der Ordnungsbehördlichen Ver-
 ordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
 Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der 
  Alten Hansestadt Lemgo vom 
 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG NRW) – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Mai 1980 (GV NW S. 528) in der z.Z. geltenden 
Fassung und der §§ 7,9 und 10 des Gesetzes zum Schutz 
für Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Um-
welteinwirkungen -Landesimmsissionsschutzgesetz (LIm-
SchG NRW) vom 18.März 1975 (GV NW S. 232) in der z.Z. 
geltenden Fassung, wird von der Alten Hansestadt Lemgo 
als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates 
der Alten Hansestadt Lemgo vom 11.09.2023  für das Gebiet 
der Alten Hansestadt Lemgo folgende Änderung der Ord-
nungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15.März 2005 er-
lassen: 
 
§ 5a Katzen und § 12 Abs. 1 Nr.4 a werden ersatzlos gestri-
chen. 
 
§ 5a wird im Inhaltsverzeichnis gestrichen. 
 
Alte Hansestadt Lemgo  
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Die vorstehende 6. Änderung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung auf dem Gebiet der Alten Hansestadt 
Lemgo wird hiermit verkündet. 
 
Lemgo, den 19.09.2023 
 
 
(M. Baier) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Gemeinde Kalletal 
 
418 Benutzungs- und Entgeltordnung für das 
 Bürgerbegegnungszentrum (BBZ) im  
 Schulzentrum in Kalletal-Hohenhausen 
 

in der Fassung vom 15.09.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. 
§§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 
14.09.2023 folgende Satzung beschlossen:  
 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Ordnung gilt für das Bürgerbegegnungszentrum 
(BBZ) und ist verbindlich für die Inanspruchnahme dieser 
Einrichtung und deren Anlagen. 
Die Gemeinde Kalletal hat als Eigentümerin das Recht, die 
Verwaltung und damit die Ausführung dieser Benutzungs- 
und Entgeltordnung auf Dritte, durch gesonderten Vertrag zu 
über-tragen. 
 
§ 2 Zweckbestimmung 

1. Das im § 1 genannte BBZ ist eine Einrichtung der 
Gemeinde Kalletal im Schulzentrum Hohenhausen, 
die auf privatrechtlicher Grundlage Nutzenden 
nach Maßgabe der folgen-den Bestimmungen zur 
Verfügung gestellt wird. Bei der Inanspruchnahme 
der Einrichtung außerhalb des regulären Schulbe-
triebs ist darauf zu achten, dass keinesfalls eine 
Beeinträchtigung im Ablauf des Schulalltags (Ver-
schmutzung, Störung usw.) eintritt.  

2. Die Einrichtung steht grundsätzlich außerhalb des 
Schulbetriebes den ortsansässigen Vereinen, Ver-
einigungen und den im Rat der Gemeinde Kalletal 
vertretenen politischen Parteien (Fraktionen) vor-
rangig zur Nutzung zur Verfügung. 

3. Bestehende Nutzungsverträge über gemeindeei-
gene Einrichtungen werden von dieser Ordnung 
nicht berührt. 

4. Veranstaltungen der Gemeinde, ihrer Einrichtun-
gen und der örtlichen Vereine haben in der genann-
ten Reihenfolge Vorrang vor anderen Veranstaltun-
gen. 

5. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Einrich-
tung besteht nicht. 

6. Die Benutzungsordnung ist für alle Personen ver-
bindlich, die sich auf oder im BBZ ein-schließlich in 
Nebenräumen oder Außenanlagen aufhalten. 

7. Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die nach 
Art und Programm geeignet sind, die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zu gefährden bzw. Schäden 
an den Einrichtungen einschließlich der Außenan-
lage hervorzurufen. 

8. Eine Nutzung für private Zwecke ist für das BBZ 
grundsätzlich ausgeschlossen.  

 
§ 3 Aufsicht und Verwaltung 

1. Die Verwaltung, bauliche Aufsicht und Unterhal-
tung, soweit nicht andere Vereinbarungen mit dem 
Benutzerkreis vorliegen, liegen in der Zuständigkeit 
der Gemeinde Kalletal. 
 

 
2. Für die Ordnung und Sicherheit im BBZ sind die zu-

ständigen Mitarbeitenden bzw. Beauftragten der 
Gemeinde Kalletal verantwortlich. Sie sind gegen-
über den Nutzenden weisungsberechtigt. Sie üben 
das Hausrecht aus und können Personen oder Per-
sonengruppen, welche gegen diese Ordnung ver-
stoßen, aus den Räumen verweisen. 

3. Ist die Nutzung des BBZ vorwiegend bestimmten 
Vereinen, Pächtern oder Betreibern vor-behalten, 
sind mit diesen Nutzungsverträge abzuschließen. 

4. Die Gemeinde behält sich vor, das BBZ bei erfor-
derlichen Reparatur- oder Bauarbeiten vorüberge-
hend zu schließen. Ansprüche der Benutzenden 
gegen die Gemeinde für den Zeitraum der Schlie-
ßung sind ausgeschlossen. 

5. Die Benutzenden haben den zuständigen Mitarbei-
tenden bzw. Beauftragten der Gemeinde Kalletal 
jederzeit Zutritt zu gewähren. 

 
§ 4 Benutzung 

1. Die Räume dürfen nur zur vereinbarten Zeit und nur 
zum vereinbarten Zweck benutzt werden. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. 

2. Die Nutzung des BBZ muss unter einer im Vorfeld 
zu benennender verantwortlicher Leitung – nöti-
genfalls unter Hinzuziehung weiteren Aufsichtsper-
sonals – stehen. Verantwortlicher Leitung kann nur 
sein, wer voll geschäftsfähig ist. Die verantwortliche 
Leitung hat die Vorschriften der Versammlungs-
stätten Verordnung NRW (VStättVO NRW) in Ihrer 
jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

3. Das BBZ wird dem Nutzenden in dem bestehenden 
und bekannten Zustand überlassen und gilt als ord-
nungsgemäß übergeben, sofern der Nutzer Mängel 
nicht unverzüglich anzeigt. 

4. Anträge auf vorübergehende Überlassung sind in 
der Regel mindestens 8 Wochen vor dem Zeitpunkt 
der geplanten Veranstaltung bei dem Verantwortli-
chen für das BBZ schriftlich zu stellen. 

5. Bei Stornierung des Antrages bis 3 Wochen vor ge-
planter Nutzung wird die Gemeinde 25 v.H. des Be-
nutzungsentgeltes erheben. Bei späterer Stornie-
rung wird das volle Benutzungsentgelt erhoben. 

6. Die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses 
erfolgt durch einen privatrechtlichen Vertrag zwi-
schen der Gemeinde und dem jeweiligen Veran-
stalter. Veranstalter können nur juristische Perso-
nen oder volljährige Personen sein. Der jeweilige 
Veranstalter ist gegenüber der Gemeinde für die 
Einhaltung der Benutzungsordnung verantwortlich. 

7. Die Nutzung der Einrichtung hat so zu erfolgen, 
dass diese selbst sowie das Inventar schonend be-
handelt werden. Eine bestehende Hausordnung ist 
einzuhalten. Den Grundsätzen von Ordnung Si-
cherheit ist zu entsprechen. Bei Verstößen gegen 
diese Ordnung sowie die Hausordnung kann der 
Veranstalter sowie der Verursacher von der weite-
ren Nutzung ausgeschlossen werden. 

8. Die überlassenen Räume sind nach Ende der Nut-
zung grundsätzlich in einem sauberen Zustand (die 
Durchführung des Schulbetriebs darf nicht beein-
trächtigt sein) zu übergeben. Benutztes Geschirr, 
Besteck usw. ist gespült in die Küchenschränke 
einzuräumen. 
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§ 5 Reihenfolge der Vermietung 
Liegen mehrere Anträge auf Nutzung des BBZ für den glei-
chen Termin vor, erfolgt die Vermietung an den- oder dieje-
nige/n, der/die zuerst einen schriftlichen Antrag gestellt 
hat/haben. Bei gleichzeitigem Eingang hat die/der Kalletaler 
Bürger/in Vorrang vor Ortsfremden. 
§ 6 Haftung 

1. Die Gemeinde Kalletal überlässt die Räume in ord-
nungsgemäßen Zustand. Der Nutzende ist jedoch 
verpflichtet, sich vor der Benutzung vom ordnungs-
gemäßen Zustand zu über-zeugen und insbeson-
dere die Einrichtungen, Geräte und Anlagen auf 
ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vor-
gesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. 

2. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Einrichtun-
gen, Geräte und Anlagen nicht benutzt werden. 

3. Schäden sind der Gemeinde Kalletal oder deren 
Beauftragten unverzüglich mitzuteilen. 

4. Der Nutzer haftet für alle Schäden die der Ge-
meinde Kalletal an überlassenen Einrichtungen, 
Einrichtungsgegenständen und Zugangswegen 
durch die Benutzung entstehen. Unberührt bleibt 
die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigen-
tümerin gemäß § 836 BGB. 

5. Der Nutzende stellt die Gemeinde von etwaigen 
Haftpflichtansprüchen seiner Mitglieder, Bedienste-
ten, Beauftragten, der Besucher seiner Veranstal-
tungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, wel-
che im Zusammenhang mit der Benutzung der 
überlassenen Räume, Geräte und Zufahrtswege 
stehen. 

6. Die Gemeinde haftet nicht für Beschädigungen, 
Verlust oder Diebstahl von Fahrzeugen, Garderobe 
oder anderen von Benutzern abgestellten oder mit-
gebrachten Sachen. 

7. Der Nutzende verzichtet auf eigene Haftpflichtan-
sprüche gegen die Gemeinde und für den Fall der 
eigenen Inanspruchnahme, auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Ge-
meinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

 
§ 7 Nutzungsentgelte 

 Die Gemeinde Kalletal ist berechtigt, für die Nut-
zung ein Entgelt zu erheben. 

 Die Höhe richtet sich nach dem Entgeltverzeichnis 
dieser Ordnung (Anlage). Soweit eine Veranstal-
tung dort nicht aufgeführt ist, ist das Entgelt beim 
Vertragsabschluss zu verein-baren. 

 Das Entgelt ist innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungslegung zu bezahlen. Das Nutzungsentgelt 
kann im Voraus erhoben werden. 

 Die Nutzung kann von der Hinterlegung einer Si-
cherheitsleistung in Geld (Kaution) sowie dem 
Nachweis von ausreichendem Versicherungs-
schutz abhängig gemacht werden. 

 Die bei Veranstaltungen anfallenden Steuern, Ge-
bühren und sonstigen Abgaben und Entgelte (z.B. 
GEMA) sind vom Veranstalter zu tragen. Auf das 
Urheberrechtsgesetzt wird hingewiesen. Der Ver-
anstalter haftet allein für die Einhaltung sämtlicher 
rechtlicher Vor-schriften, das Vorhandensein erfor-
derlicher Genehmigungen sowie die ordnungsge-
mäße Durchführung der Veranstaltung. 

 Fälligkeit und Zahlungsbedingungen sind im Nut-
zungsvertrag zu vereinbaren. 

 Zur Zahlung der Entgelte ist grundsätzlich der Ver-
tragspartner verpflichtet. Mehrere Nutzer haften als 
Gesamtschuldner. 

 Bei Rückgabe der benutzten Räume, Anlagen und 
Einrichtungen in einem unsauberen bzw. nicht ver-
tragsgerechten Zustand ist die Gemeinde Kalletal 
berechtigt, die für die Wiederherstellung des ver-
tragsgemäßen Zustands anfallenden Kosten vom 
Veranstalter zu verlangen. 

 Neben Einzelnutzungsverträgen zwischen Verei-
nen und der Gemeinde Kalletal werden für die 
mehrmalige oder regelmäßige Nutzung durch orts-
ansässige Vereine Einzelverträge geschlossen.  

 Der Bürgermeister ist berechtigt, Zu- und Ab-
schläge bei den Entgelten vorzunehmen. 

 
§ 8 Sonstiges 
 
Die Anlage „Entgeltverzeichnis BBZ“ ist Bestandteil dieser 
Ordnung. 
 
 
§ 9 In - Kraft - Treten 
 
Diese Ordnung tritt am 01.10.2023 in Kraft.  
 
 
 
 
Kalletal, den 15.09.2023 
 
 
gez. Mario Hecker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Gemeinde Schlangen 
 
419 17. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 – 
 Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, 
 Lindenstraße und Schützenstraße – im Ortsteil 
 Schlangen der Gemeinde Schlangen, im 
 Vollverfahren 
Aufstellungsbeschluss / Beschlussfassung zur Einlei-
tung des Änderungsverfahrens 
Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Hiermit wird bekanntgemacht, dass der Rat der Gemeinde 
Schlangen in seiner Sitzung am 18.09.2023 folgendes be-
schlossen hat:  
 
a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 17. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
S 12 – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße 
und Schützenstraße – in der Gemeinde Schlangen gemäß 
§ 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht. 
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt die 17. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 12 mit Begründung und Umwelt-
bericht als Vorentwurf und ordnet die Durchführung der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung soll auf 
der Grundlage des Umweltberichts zum Vorentwurf der im 
Weiteren erforderliche Umfang und Detailierungsgrad der 
Umweltprüfung (Scoping) festgelegt werden. 
 
 
Hiermit wird gem. § 3 Abs. 1 BauGB bekanntgemacht, dass 
der Vorentwurf zur 17. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 
12 – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße 
und Schützenstraße – im Ortsteil Schlangen der Gemeinde 
Schlangen, durchgeführt im Vollverfahren, mit der Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht in der Zeit vom 
 
23. Oktober 2023 bis einschließlich 23. November 2023 
 
während der allgemeinen Dienstzeiten (montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, zur Einsichtnahme öffentlich 
ausliegen. Darüber hinaus kann ein individueller Termin für 
die Einsichtnahme im Fachbereich Bauen und Umwelt ver-
einbart werden (Tel.: 05252-981165; E-Mail: e.meng@ge-
meinde-schlangen.de). Über die Inhalte der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Zusätzlich können die Unterlagen zu diesem Bauleitplanver-
fahren im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.  
https://www.gemeinde-schlangen.de/gemeinde/leben-in-
schlangen/planen-bauen-wohnen/bebauungsplaene.php 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Dies kann z.B. schriftlich oder per E-Mail: 
bauleitplanung@gemeinde-schlangen.de erfolgen. Für die 
Abgabe von Stellungnahmen kann auf Wunsch auch ein in-
dividueller Termin unter o.g. Kontaktdaten vereinbart wer-
den, bei dem die Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 Satz °2 und § 4a Abs. 
°6 Satz °1 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan mit 
einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für die 
genaue Umgrenzung sind die in den ausliegenden Planun-
terlagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung - BekanntmVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.08.1999 (GV NRW 1999, S. 516), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV 
NRW S 741) wird hiermit die Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 in folgender Beschlussfassung angeordnet: 
 
 
„a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 17. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
S 12 – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lindenstraße 
und Schützenstraße – in der Gemeinde Schlangen gemäß 
§ 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht. 
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt die 17. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 12 mit Begründung und Umwelt-
bericht als Vorentwurf und ordnet die Durchführung der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung soll auf 
der Grundlage des Umweltberichts zum Vorentwurf der im 
Weiteren erforderliche Umfang und Detailierungsgrad der 
Umweltprüfung (Scoping) festgelegt werden.“ 
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Der Wortlaut dieser Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der 
BekanntmVO verfahren.  
 
 
 
Schlangen, den 25.09.2023 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Marcus Püster 
 
 
Anlage: 
- Übersichtsplan 
 
 
Übersichtsplan der 17. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 12 – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Lin-
denstraße und Schützenstraße – im Ortsteil Schlangen 
der Gemeinde Schlangen, im Vollverfahren 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 

 
 
 
420 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 14 – 
 Im Prachenfelde – im Ortsteil Schlangen der 
 Gemeinde Schlangen, im beschleunigten 
 Verfahren gemäß §13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Aufstellungsbeschluss / Beschlussfassung zur Einlei-
tung des Änderungsverfahrens 
Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Ausle-
gung 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Hiermit wird bekanntgemacht, dass der Rat der Gemeinde 
Schlangen in seiner Sitzung am 18.09.2023 folgendes be-
schlossen hat:  
 
a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 12. Änderung des Bebauungsplans Nr.  

 
S 14 – Im Prachenfelde – in der Gemeinde Schlangen ge-
mäß § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB.  
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, das beschleu-
nigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB anzuwenden.  
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt den Entwurf zur 12. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 14 mit Begründung 
und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB auf der 
Grundlage dieses Entwurfs an. 
 
 
Hiermit wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB bekanntgemacht, dass 
der Entwurf zur 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 14 
– Im Prachenfelde – im Ortsteil Schlangen der Gemeinde 
Schlangen, durchgeführt im beschleunigten Verfahren ge-
mäß §13a Baugesetzbuch (BauGB), mit Text und Begrün-
dung in der Zeit vom 
 
23. Oktober 2023 bis einschließlich 23. November 2023 
 
während der allgemeinen Dienstzeiten (montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, zur Einsichtnahme öffentlich 
ausliegen. Darüber hinaus kann ein individueller Termin für 
die Einsichtnahme im Fachbereich Bauen und Umwelt ver-
einbart werden (Tel.: 05252-981165; E-Mail: e.meng@ge-
meinde-schlangen.de). Über die Inhalte der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Zusätzlich können die Unterlagen zu diesem Bauleitplanver-
fahren im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.  
https://www.gemeinde-schlangen.de/gemeinde/leben-in-
schlangen/planen-bauen-wohnen/bebauungsplaene.php 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Dies kann z.B. schriftlich oder per E-Mail: 
bauleitplanung@gemeinde-schlangen.de erfolgen. Für die 
Abgabe von Stellungnahmen kann auf Wunsch auch ein in-
dividueller Termin unter o.g. Kontaktdaten vereinbart wer-
den, bei dem die Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 Satz °2 und § 4a Abs. 
°6 Satz °1 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan mit 
einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für die  
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genaue Umgrenzung sind die in den ausliegenden Planun-
terlagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 3 (2) BauGB öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung - BekanntmVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.08.1999 (GV NRW 1999, S. 516), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV 
NRW S 741) wird hiermit die Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 in folgender Beschlussfassung angeordnet: 
 
 
„a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
S 14 – Im Prachenfelde – in der Gemeinde Schlangen ge-
mäß § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB.  
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, das beschleu-
nigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB anzuwenden.  
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt den Entwurf zur 12. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 14 mit Begründung 
und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB auf der 
Grundlage dieses Entwurfs an.“ 
 
Der Wortlaut dieser Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der 
BekanntmVO verfahren.  
 
 
 
Schlangen, den 25.09.2023 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Marcus Püster 
 
 
Anlage: 
- Übersichtsplan 
 
 
 
 
 

 
Übersichtsplan der 12. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 14 – Im Prachenfelde – im Ortsteil Schlangen der 
Gemeinde Schlangen, im beschleunigten Verfahren ge-
mäß §13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
421 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 15 – 
 Gebiet zwischen der Mühlenstraße, der 
 Detmolder Straße und der Straße Im  
 Mühlenknick – im Ortsteil Schlangen der 
 Gemeinde Schlangen, im beschleunigten 
 Verfahren gemäß §13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Aufstellungsbeschluss / Beschlussfassung zur Einlei-
tung des Änderungsverfahrens 
Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Ausle-
gung 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Hiermit wird bekanntgemacht, dass der Rat der Gemeinde 
Schlangen in seiner Sitzung am 18.09.2023 folgendes be-
schlossen hat:  
 
a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 
15 – Gebiet zwischen der Mühlenstraße, der Detmolder 
Straße und der Straße Im Mühlenknick – in der Gemeinde 
Schlangen gemäß § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB.  
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, das beschleu-
nigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB anzuwenden.  
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
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(GV.NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt den Entwurf zur 7. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 15 mit Begründung 
und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB auf der 
Grundlage dieses Entwurfs an. 
 
 
Hiermit wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB bekanntgemacht, dass 
der Entwurf zur 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 15 
– Gebiet zwischen der Mühlenstraße, der Detmolder Straße 
und der Straße Im Mühlenknick – im Ortsteil Schlangen der 
Gemeinde Schlangen, durchgeführt im beschleunigten Ver-
fahren gemäß §13a Baugesetzbuch (BauGB), mit Text und 
Begründung in der Zeit vom 
 
23. Oktober 2023 bis einschließlich 23. November 2023 
 
während der allgemeinen Dienstzeiten (montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im 
Dorfe 2, 33189 Schlangen, zur Einsichtnahme öffentlich 
ausliegen. Darüber hinaus kann ein individueller Termin für 
die Einsichtnahme im Fachbereich Bauen und Umwelt ver-
einbart werden (Tel.: 05252-981165; E-Mail: e.meng@ge-
meinde-schlangen.de). Über die Inhalte der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Zusätzlich können die Unterlagen zu diesem Bauleitplanver-
fahren im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.  
https://www.gemeinde-schlangen.de/gemeinde/leben-in-
schlangen/planen-bauen-wohnen/bebauungsplaene.php 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Dies kann z.B. schriftlich oder per E-Mail: 
bauleitplanung@gemeinde-schlangen.de erfolgen. Für die 
Abgabe von Stellungnahmen kann auf Wunsch auch ein in-
dividueller Termin unter o.g. Kontaktdaten vereinbart wer-
den, bei dem die Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 Satz °2 und § 4a Abs. 
°6 Satz °1 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan mit 
einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für die 
genaue Umgrenzung sind die in den ausliegenden Planun-
terlagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 3 (2) BauGB öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma- 
 

 
chungsverordnung - BekanntmVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.08.1999 (GV NRW 1999, S. 516), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV 
NRW S 741) wird hiermit die Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 in folgender Beschlussfassung angeordnet: 
 
„a)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt die Einleitung 
des Verfahrens zur 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 
15 – Gebiet zwischen der Mühlenstraße, der Detmolder 
Straße und der Straße Im Mühlenknick – in der Gemeinde 
Schlangen gemäß § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB.  
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, das beschleu-
nigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB anzuwenden.  
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
 
b)  
Der Rat der Gemeinde Schlangen billigt den Entwurf zur 7. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 15 mit Begründung 
und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB auf der 
Grundlage dieses Entwurfs an.“ 
 
Der Wortlaut dieser Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Schlangen vom 
18.09.2023 überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der 
BekanntmVO verfahren.  
 
 
 
Schlangen, den 25.09.2023 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Marcus Püster 
 
 
Anlage: 
- Übersichtsplan 
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Übersichtsplan der 7. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 15 – Gebiet zwischen der Mühlenstraße, der Det-
molder Straße und der Straße Im Mühlenknick – im Orts-
teil Schlangen der Gemeinde Schlangen, im beschleu-
nigten Verfahren gemäß §13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 
Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Abwasserbeseitigungsgesellschaft 
Lemgo GmbH (ALG) 
 
422 Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungs-
 gesellschaft Lemgo GmbH (ALG), Heustraße 36 
 - 38, 32657 Lemgo, für das Geschäftsjahr 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der ALG hat am 16. Juni 
2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 fest-ge-
stellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlos-
sen: 
 
„Nachdem der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15.05.2023 
den Abschluss der Abwasserbeseitigungsgesellschaft 
Lemgo GmbH (ALG) zum 31.12.2022 formell festgestellt 
hat, beschließt die Gesellschafterversammlung hiermit den 
ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 185.740,52 
EUR wie folgt zu verwenden: 
 

- zum Vortrag auf neue 
Rechnung 

 
138.740,52 EUR 

- zur Ausschüttung an die 
Gesellschafterin 

 
47.000,00 EUR 

 zus.: 185.740,52 EUR 

 
Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht ist vom Ab-
schlussprüfer, der Wibera AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, geprüft und am 31. Mai 2022 ist folgender Bestäti-
gungsvermerk erteilt worden: 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, 
Lemgo 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungs-
gesellschaft Lemgo GmbH, Lemgo, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abwas-
serbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
 
 
 

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-rechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-ab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-führung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften  
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entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-

fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-
ter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur  
 

 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten An-gaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung  
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der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Bielefeld, den 31. Mai 2023 
 
WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Moritz Meyer   Sven Galbarski 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
 
Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB Bi-
lanz und Anhang im elektronischen Bundesanzeiger be-
kanntgemacht. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses im Geschäftsbereich Fi-
nanzen der Stadt Lemgo, Gebäude Zeughaus, Papenstr. 9, 
Zimmer 117, 32657 Lemgo für jedermann zur Einsicht-
nahme aus. 
 
Der Jahresabschluss, die Ergebnisverwendung sowie der 
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers werden hiermit 
gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 108 Abs. 3 
der Gemeindeordnung NW öffentlich bekanntgemacht. 
 
Lemgo, den 25.09.2023 
 
 
Gez. 
Kugelmann 
Geschäftsführerin 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 539 
 

 

 

Bezirksregierung Detmold 
 
423 Öffentliche Bekanntmachung 
  

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 
Im Flurbereinigungsverfahren 80908 Barntrup werden hier-
mit gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in 
der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Er-
gebnisse der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungs-
verfahren unterliegenden Grundstücke festgestellt. 
 
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung ha-
ben während der beiden Offenlegungszeiträume in den Zei-
ten vom 26. Juni bis zum 28. Juni 2023 und vom 20. Juli bis 
21. Juli 2023 zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgele-
gen und es bestand die Möglichkeit, diese während der Of-
fenlegungszeiträume erläutert zu bekommen. Zudem wur-
den Anhörungstermine im Zeitraum vom 21. August bis zum 
25. August 2023 angeboten. 
 
Sofern Nachweise zur Behebung von begründeten Einwen-
dungen der Beteiligten geändert worden sind, wurden die 
betroffenen Beteiligten im Anhörungstermin oder durch 
schriftliche Benachrichtigung informiert. 
 
 

Gründe 
 
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist ge-
mäß § 32 FlurbG zulässig und gerechtfertigt. Die Nachweise 
über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten ausgelegen und sind in einem An-
hörungstermin von Bediensteten der Bezirksregierung Det-
mold erläutert worden. Sollten begründete Einwendungen 
gegen die Ergebnisse der Wertermittlung vorgelegen haben, 
ist diesen entsprochen worden. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe bei der Bezirksregierung Detmold schriftlich 
(Postanschrift: Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 15, 
32756 Detmold) oder als Niederschrift Widerspruch erhoben 
werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elekt-
ronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben wer-
den. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brdt.sec.nrw.de.  
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendeva-
riante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-
Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brdt.nrw.de-mail.de.  
 
 
 
 
 
 

 
Im Auftrag 
 
       (S) 
 
 
gez. Plümer 
 
Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 
 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der 
Internet - Seite der Bezirksregierung Detmold http://www.be-
zreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Beho-
erde/040_Organisation/030_Abteilung_3/030_Dezer-
nat_33/index.php veröffentlicht. 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
 
424 Aufgebot von Sparurkunden 
 
Die Sparurkunden Nr. 3511779849 und Nr. 3511745253 
ausgestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
als Rechtsnachfolgerin der Sparkasse Paderborn sind ab-
handengekommen.  
Der Inhaber der Sparurkunden wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Sparurkun-
den anzumelden. Werden die Sparurkunden nicht vorgelegt, 
werden sie für kraftlos erklärt.  
 
Paderborn, 27. September 2023  
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter  
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.10.2023 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,72 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 


